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Parlamentarische Initiative. Die Schweiz muss ihre Kinder anerkennen;
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 9. November 2009 haben Sie uns eingeladen, zu den Vorentwürfen der
staatspolitischen Kommission des Nationalrates für die Änderung der Bundesverfassung
bzw. die betreffende Gesetzesänderung Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für diese
Möglichkeit und machen gerne davon Gebrauch.

Der Regierungsrat des Kantons Bern entnimmt den zur Verfügung stehenden Unterlagen,
dass Personen der dritten Ausländergeneration ermöglicht werden soll, sich kraft ihrer Ge-
burt in der Schweiz auf entsprechenes Begehren hin und damit nicht einfach automatisch
erleichtert einbürgern zu lassen, sofern bereits die Grosseltern in die Schweiz eingewandert
und die Eltern in der Schweiz aufgewachsen sind.

Es trifft zu, dass sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehungen von Personen der dritten Aus-
ländergeneration eindeutig in der Schweiz befindet und dass sich diese Personen denn
auch als Schweizerinnen und Schweizer fühlen und in diesem Sinne in die schweizerische
Gesellschaftsordnung integriert sind. Der Regierungsrat des Kantons Bern stimmt deshalb
der Vorlage zu.

Materiell möchte der Regierungsrat folgende Bemerkung zum unterbreiteten Vorschlag an-
bringen:

Der von der einbürgerungswilligen Person zu erbringende Nachweis des Aufenthaltsrechts
eines Grosselternteils in der Schweiz dürfte in der Praxis relativ schwierig zu erbringen sein.
Dies insbesondere dann, wenn der Grosselternteil bereits verstorben oder ausgewandert
ist. Hier müsste für die Praxis eine geeignete Lösung gefunden werden.
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Der Regierungsrat des Kantons Bern dankt Ihnen für die Kenntnisnahme und Berücksichti-
gung seiner Bemerkung.

Mit freundlichen Crûsse

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident:

Der Staatsschreiber:


